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Teil I Vorbemerkungen 
 
Dieser Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die 
Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder beschlossen worden und mit der entspre-
chenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie oder dem sonst zuständigen Fachministerium im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Bildung und Forschung) abgestimmt. 
 
Der Rahmenlehrplan baut grundsätzlich auf dem Niveau des Hauptschulabschlusses bzw. 
vergleichbarer Abschlüsse auf. Er enthält keine methodischen Festlegungen für den Unter-
richt. Der Rahmenlehrplan beschreibt berufsbezogene Mindestanforderungen im Hinblick auf 
die zu erwerbenden Abschlüsse. 
 
Die Ausbildungsordnung des Bundes und der Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz 
sowie die Lehrpläne der Länder für den berufsübergreifenden Lernbereich regeln die Ziele und 
Inhalte der Berufsausbildung. Auf diesen Grundlagen erwerben die Schüler und Schülerinnen 
den Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf sowie den Abschluss der Berufs-
schule. 
 
Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpläne 
um. Im zweiten Fall achten sie darauf, dass die Vorgaben des Rahmenlehrplanes zur fachli-
chen und zeitlichen Abstimmung mit der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten bleiben. 
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Teil II Bildungsauftrag der Berufsschule 
 
Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen 
gemeinsamen Bildungsauftrag. 
 
Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort, der auf der Grundlage der Rahmenver-
einbarung über die Berufsschule (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 12.03.2015 in 
der jeweils geltenden Fassung) agiert. Sie arbeitet als gleichberechtigter Partner mit den an-
deren an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen und hat die Aufgabe, den Schülern und 
Schülerinnen die Stärkung berufsbezogener und berufsübergreifender Handlungskompetenz 
zu ermöglichen. Damit werden die Schüler und Schülerinnen zur Erfüllung der Aufgaben im 
Beruf sowie zur nachhaltigen Mitgestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft in sozialer, 
ökonomischer, ökologischer und individueller Verantwortung, insbesondere vor dem Hinter-
grund sich wandelnder Anforderungen, befähigt. Das schließt die Förderung der Kompetenzen 
der jungen Menschen 

- zur persönlichen und strukturellen Reflexion, 

- zum verantwortungsbewussten und eigenverantwortlichen Umgang mit zukunftsorien-
tierten Technologien, digital vernetzten Medien sowie Daten- und Informationssyste-
men, 

- in berufs- und fachsprachlichen Situationen adäquat zu handeln, 

- zum lebensbegleitenden Lernen sowie zur beruflichen und individuellen Flexibilität zur 
Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen in der Arbeitswelt und Gesellschaft, 

- zur beruflichen Mobilität in Europa und einer globalisierten Welt 

ein. 
 
Der Unterricht der Berufsschule basiert auf den für jeden staatlich anerkannten Ausbildungs-
beruf bundeseinheitlich erlassenen Ordnungsmitteln. Darüber hinaus gelten die für die Berufs-
schule erlassenen Regelungen und Schulgesetze der Länder. 
 
Um ihren Bildungsauftrag zu erfüllen, muss die Berufsschule ein differenziertes Bildungsan-
gebot gewährleisten, das  

- in didaktischen Planungen für das Schuljahr mit der betrieblichen Ausbildung abge-
stimmte handlungsorientierte Lernarrangements entwickelt,  

- einen Unterricht mit entsprechender individueller Förderung vor dem Hintergrund unter-
schiedlicher Erfahrungen, Fähigkeiten und Begabungen aller Schüler und Schülerinnen 
ermöglicht, 

- ein individuelles und selbstorganisiertes Lernen in der digitalen Welt fördert, 

- eine Förderung der bildungs-, berufs- und fachsprachlichen Kompetenz berücksichtigt, 

- eine nachhaltige Entwicklung der Arbeits- und Lebenswelt und eine selbstbestimmte 
Teilhabe an der Gesellschaft unterstützt, 

- für Gesunderhaltung und Unfallgefahren sensibilisiert,  

- einen Überblick über die Bildungs- und beruflichen Entwicklungsperspektiven ein-
schließlich unternehmerischer Selbstständigkeit aufzeigt, um eine selbstverantwortliche 
Berufs- und Lebensplanung zu unterstützen, 

- an den relevanten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Ergebnissen im Hinblick auf 
Kompetenzentwicklung und Kompetenzfeststellung ausgerichtet ist. 
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Zentrales Ziel von Berufsschule ist es, die Entwicklung umfassender Handlungskompetenz zu 
fördern. Handlungskompetenz wird verstanden als die Bereitschaft und Befähigung des Ein-
zelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durch-
dacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.  

 
Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Selbstkompe-
tenz und Sozialkompetenz. 
 
Fachkompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage fachlichen Wissens und Könnens Aufgaben und 
Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und das 
Ergebnis zu beurteilen. 
 
Selbstkompetenz1 
Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlichkeit die Entwicklungschancen, Anforde-
rungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu durch-
denken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen und 
fortzuentwickeln. Sie umfasst Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstver-
trauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Zu ihr gehören insbesondere 
auch die Entwicklung durchdachter Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an 
Werte. 
 
Sozialkompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, Zuwendungen und 
Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verantwor-
tungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen. Hierzu gehört insbesondere auch 
die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität. 
 
Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompetenz sind immanenter Be-
standteil von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz. 
 
Methodenkompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit zu zielgerichtetem, planmäßigem Vorgehen bei der Bearbeitung 
von Aufgaben und Problemen (zum Beispiel bei der Planung der Arbeitsschritte). 
 
Kommunikative Kompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit, kommunikative Situationen zu verstehen und zu gestalten. Hierzu 
gehört es, eigene Absichten und Bedürfnisse sowie die der Partner wahrzunehmen, zu ver-
stehen und darzustellen. 
 
Lernkompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit, Informationen über Sachverhalte und Zusammenhänge selbststän-
dig und gemeinsam mit anderen zu verstehen, auszuwerten und in gedankliche Strukturen 
einzuordnen. Zur Lernkompetenz gehört insbesondere auch die Fähigkeit und Bereitschaft, im 
Beruf und über den Berufsbereich hinaus Lerntechniken und Lernstrategien zu entwickeln und 
diese für lebenslanges Lernen zu nutzen. 

                                                 

1  Der Begriff „Selbstkompetenz“ ersetzt den bisher verwendeten Begriff „Humankompetenz“. Er berücksichtigt 
stärker den spezifischen Bildungsauftrag der Berufsschule und greift die Systematisierung des DQR auf. 
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Teil III Didaktische Grundsätze 
 
Um dem Bildungsauftrag der Berufsschule zu entsprechen werden die jungen Menschen zu 
selbstständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsaufgaben im Rahmen ihrer 
Berufstätigkeit befähigt. 
 
Lernen in der Berufsschule zielt auf die Entwicklung einer umfassenden Handlungskompe-
tenz. Mit der didaktisch begründeten praktischen Umsetzung - zumindest aber der gedankli-
chen Durchdringung - aller Phasen einer beruflichen Handlung in Lernsituationen wird dabei 
Lernen in und aus der Arbeit vollzogen.  
 
Handlungsorientierter Unterricht im Rahmen der Lernfeldkonzeption orientiert sich prioritär an 
handlungssystematischen Strukturen und stellt gegenüber vorrangig fachsystematischem Un-
terricht eine veränderte Perspektive dar. Nach lerntheoretischen und didaktischen Erkenntnis-
sen sind bei der Planung und Umsetzung handlungsorientierten Unterrichts in Lernsituationen 
folgende Orientierungspunkte zu berücksichtigen: 
 

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam 
sind. 

- Lernen vollzieht sich in vollständigen Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder zu-
mindest gedanklich nachvollzogen. 

- Handlungen fördern das ganzheitliche Erfassen der beruflichen Wirklichkeit in einer zu-
nehmend globalisierten und digitalisierten Lebens- und Arbeitswelt (zum Beispiel öko-
nomische, ökologische, rechtliche, technische, sicherheitstechnische, berufs-, fach- und 
fremdsprachliche, soziale und ethische Aspekte). 

- Handlungen greifen die Erfahrungen der Lernenden auf und reflektieren sie in Bezug auf 
ihre gesellschaftlichen Auswirkungen. 

- Handlungen berücksichtigen auch soziale Prozesse, zum Beispiel die Interessenerklä-
rung oder die Konfliktbewältigung, sowie unterschiedliche Perspektiven der Berufs- und 
Lebensplanung. 
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Teil IV Berufsbezogene Vorbemerkungen 
 
Der vorliegende Rahmenlehrplan für die Berufsausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton 
und zur Mediengestalterin Bild und Ton ist mit der Verordnung über die Berufsausbildung zum 
Mediengestalter Bild und Ton und zur Mediengestalterin Bild und Ton vom 28.02.2020 (BGBl. 
I S. 300) abgestimmt. 
 
Der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Mediengestalter Bild und Ton/Mediengestalte-
rin Bild und Ton (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 27.04.2006) sowie der Rahmen-
lehrplan für den Ausbildungsberuf Film- und Videoeditor/Film- und Videoeditorin (Beschluss 
der Kultusministerkonferenz vom 08.12.1995) werden durch den vorliegenden Rahmenlehr-
plan aufgehoben. 

 
Die für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde erforderlichen Kompetenzen wer-
den auf der Grundlage der „Elemente für den Unterricht der Berufsschule im Bereich Wirt-
schafts- und Sozialkunde gewerblich-technischer Ausbildungsberufe“ (Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz vom 07.05.2008) vermittelt. 
 
In Ergänzung des Berufsbildes (Bundesinstitut für Berufsbildung unter http://www.bibb.de) 
sind folgende Aspekte im Rahmen des Berufsschulunterrichtes bedeutsam:  
 
Mediengestalter Bild und Ton und Mediengestalterinnen Bild und Ton sind in ihrer beruflichen 
Tätigkeit häufig im Spannungsfeld künstlerischer, wirtschaftlicher und technischer Anforderun-
gen eingesetzt. Sie unterstützen mit ihrer Arbeit den Diskurs in den Medien sowie in der Ge-
sellschaft und sollten dafür unter anderem folgende Selbst- und Sozialkompetenzen entwi-
ckeln: 
 

- selbständig und verantwortungsbewusst handeln,  
- eigene Wertvorstellungen entwickeln und vertreten, 
- teamorientiert arbeiten und gemeinsam Probleme lösen, 
- respektvoll und aufgeschlossen miteinander umgehen und 
- mit Innovationen konstruktiv umgehen. 

 
Die Lernfelder orientieren sich an betrieblichen Handlungsfeldern. Sie sind methodisch didak-
tisch so umzusetzen, dass sie zur beruflichen Handlungskompetenz führen. Die Kompetenzen 
beschreiben den Qualifikationsstand am Ende des Lernprozesses und stellen den Mindest-
umfang dar.  
 
Im Hinblick auf den technologischen und gesellschaftlichen Wandel sind die Ziele der Lernfel-
der offen formuliert. Lebenslanges Lernen und die Fähigkeit zur Anpassung an ein sich ständig 
änderndes Arbeitsumfeld stellen eine wichtige Grundlage des Berufsbilds dar. Die Schule ent-
scheidet im Rahmen ihrer Möglichkeiten und in Kooperation mit den Ausbildungsbetrieben 
eigenständig über die inhaltliche Ausgestaltung der Lernsituationen unter Berücksichtigung 
der regional unterschiedlichen Besonderheiten.  
 
Über alle Lernfelder hinweg muss die Förderung folgender übergreifender Kompetenzen si-
chergestellt werden: 
 

- Informations- und Kommunikationstechnologien unter Berücksichtigung von Daten-
schutz und Datensicherheit zielgerichtet nutzen, auch im Hinblick auf die Digitalisie-
rung von Arbeits- und Geschäftsprozessen, 

- in einer Fremdsprache kommunizieren,  
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- mit den Projektbeteiligten in Berufs- und Fachsprache kommunizieren, 
- mathematische, physikalische und technische Sachverhalte anwenden und 
- Vorschriften und Maßnahmen zur Arbeitssicherheit sowie des Gesundheits- und Um-

weltschutzes umsetzen. 
 

Bei entsprechender Relevanz werden sie in einzelnen Lernfeldern gesondert ausgewiesen. 
 
Der Kompetenzerwerb im Kontext wirtschaftlichen Handelns ist ebenfalls über die gesamte 
Ausbildungsdauer zu ermöglichen. Dazu gehören auch die Zusammenhänge von Medienord-
nung, Programmauftrag und Programmformen sowie die rechtlichen und wirtschaftlichen Be-
dingungen der Medienproduktion unter Berücksichtigung des Spannungsfeldes von Mei-
nungsfreiheit, Persönlichkeitsschutz, Wettbewerbssituation und Konsumentenwünschen.  
 
In den Lernfeldern werden die Dimensionen der Nachhaltigkeit – Ökonomie, Ökologie und 
Soziales –, der interkulturellen Unterschiede sowie der Inklusion berücksichtigt. 
 
Für die Produktion mit Regieeinrichtungen baut der Kompetenzerwerb in Lernfeld 10 auf den 
in Lernfeld 6 erworbenen Kompetenzen auf.  
 
Für die kursiv dargestellten verbindlichen Mindestinhalte gilt, dass sie nur beim ersten Auftre-
ten erwähnt werden, aber auch danach Bestandteil der weiteren Lernfelder und im Sinne eines 
spiralcurricularen Aufbaus vertiefend zu behandeln sind. 
 
Die Ausbildungsstruktur gliedert sich in zwei Ausbildungsphasen jeweils vor und nach der Zwi-
schenprüfung. Die in den Lernfelder 1 bis 6 beschriebenen Kompetenzen entsprechen den 
Ausbildungsberufspositionen der ersten 18 Monate des Ausbildungsrahmenplans für die be-
triebliche Ausbildung und sind somit Grundlage der Zwischenprüfung.  
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Teil V Lernfelder 
 

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf 
Mediengestalter Bild und Ton und Mediengestalterin Bild und Ton 

Lernfelder Zeitrichtwerte 
in Unterrichtsstunden 

Nr.  1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 

1 Beruf und Betrieb präsentieren 40   

2 Bild- und Tonaufnahmegeräte einrichten 80   

3 Bild- und Tonaufnahmen durchführen 80   

4 Bild- und Tonmaterial auswählen, bearbeiten und 
bereitstellen 

80   

5 Tonproduktionen durchführen  80  

6 Aufnahmen mit Regieeinrichtungen durchführen  60  

7 Grafische Animationen produzieren und einbinden  60  

8 Nicht-fiktionale Produktionen durchführen  80  

9 Fiktionale Kurzformate realisieren   80 

10 Studioproduktionen durchführen   80 

11 Medienprojekte konzipieren und realisieren   120 

Summen: insgesamt 840 Stunden 280 280 280 
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Lernfeld 1: 

 
Beruf und Betrieb präsentieren 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 
 

 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, ihr Berufsbild und ihren 
Betrieb zu präsentieren und betriebliche Arbeitsabläufe zu erläutern. 
 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über ihren Betrieb im Hinblick auf das Unter-
nehmensleitbild, die ökonomische, ökologische und soziale Zielsetzung sowie die sächliche 
und personelle Ausstattung. Sie unterscheiden typische Rechtsformen von Unternehmen der 
Medienbranche, ermitteln die gesetzlichen Grundlagen der Veranstaltung und Verbreitung 
von Rundfunk und Mediendiensten (Rundfunkstaatsvertrag). Sie verschaffen sich einen 
Überblick über die Einbettung audiovisueller Medien in technologische und gesellschaftliche 
Zusammenhänge (Medienlandschaft, duales Rundfunksystem, Marktanteile, Nutzungsver-
halten).  
 
Sie machen sich über grundlegende betriebliche Strukturen und Abläufe kundig und verorten 
ihren Betrieb innerhalb der Branche. Sie erkunden die Tätigkeitsbereiche ihres Berufes, be-
urteilen den Einfluss des Betriebes auf die eigenen beruflichen Möglichkeiten, analysieren 
wirtschaftliche Entwicklungstendenzen und -prognosen für die Branche und stellen Möglich-
keiten der beruflichen Fort- und Weiterbildung dar. Sie befassen sich mit der Notwendigkeit 
lebenslangen Lernens, auch vor dem Hintergrund des technologischen Wandels. 
 
Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren ihre Ergebnisse und bereiten diese mit ausge-
wählten Präsentationstechniken in einer Präsentation auf. Sie beachten dabei Datenschutz 
und Urheberrecht. 
 
Sie präsentieren ihre Ergebnisse strukturiert und zielgruppenorientiert unter Einsatz ver-
schiedener Medien. Sie achten auf situationsangemessenes Auftreten, übernehmen Verant-
wortung und halten getroffene Absprachen ein. 
 
Sie beurteilen die Präsentationen in wertschätzender Weise, reflektieren ihr Auftreten und 
gehen konstruktiv mit Kritik um. 
 
Die Schülerinnen und Schüler bewerten ihre Position im Betrieb und reflektieren gesellschaft-
liche, ökonomische und ökologische Anforderungen an ihre Berufsrolle (Arbeitszeitgesetz, 
Jugendarbeitsschutzgesetz, Vertragsrecht). Sie entwickeln und vertreten dabei eigene Wert-
vorstellungen. 
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Lernfeld 2: 

 
Bild- und Tonaufnahmegeräte einrichten 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, auftragsabhängig Bild- 
und Tonaufnahmegeräte auszuwählen, sicher aufzubauen und zu verbinden.  
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren die medientechnischen und gestalterischen An-
forderungen des Auftrages. Sie verschaffen sich einen Überblick über verschiedene Aufnah-
mesysteme der Bild- und Tonproduktion. 
  
Sie informieren sich über die technischen Eigenschaften der Geräte und deren Komponen-
ten, auch mithilfe fremdsprachiger Dokumente. Sie wählen entsprechend des Auftrages das 
Kamera- und Tonequipment aus und beurteilen dazu die Eigenschaften unterschiedlicher 
Produktionsgeräte (Kameraaufbau, Stative, Monitore, Mikrofone, Mischpulte). Sie unter-
scheiden branchenübliche Audio- und Videosignalarten und ordnen diese den zugehörigen 
Schnittstellen, Anschlüssen sowie Leitungen zu. 
 
Die Schülerinnen und Schüler achten beim Aufbau und Transport auf verantwortungsvollen 
Umgang mit den Geräten. Sie bauen diese im Team auf und verbinden sie. Sie berücksich-
tigen Aspekte der Arbeitssicherheit sowie elektrische Schutzmaßnahmen und stellen eine 
situationsgerechte Energieversorgung her (Stromanschlüsse, Schutzschaltungen, Schutz-
klassen). Sie beschreiben Verhaltensweisen bei Unfällen, um erste Hilfsmaßnahmen einzu-
leiten.  
 
Die Schülerinnen und Schüler führen vorbereitende Maßnahmen für die Aufnahme durch 
(Auflagemaß, Weißabgleich, Monitorabgleich, Tonpegel). Sie kontrollieren akustische und 
elektrische Parameter mit Mess- und Prüfgeräten (Akkukapazität, Video- und Audiopegel). 
Die Schülerinnen und Schüler entwickeln systematische Vorgehensweisen zur Fehlerdiag-
nose und -behebung sowie zur Optimierung der Bild- und Tonqualität.  
 
Sie gewährleisten die Funktionsfähigkeit der Geräte für den erneuten Einsatz.  
 
Sie bewerten ihr Vorgehen, leiten Handlungsalternativen ab und dokumentieren ihre Arbeits-
ergebnisse. 
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Lernfeld 3: 

 
Bild- und Tonaufnahmen durchführen 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Bild- und Tonaufnahmen 
nach redaktioneller Vorgabe zu planen, durchzuführen und zu bewerten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren den Auftrag für Bild- und Tonaufnahmen und ord-
nen ihn inhaltlich ein (Thema, Aussage, Zielgruppe, Genre, Format). Sie beurteilen die ge-
stalterischen Kriterien (Einstellungsgrößen, Perspektive, Bildkomposition, Kadrierung, 
Farbe, Kontraste). Sie berücksichtigen die technischen Anforderungen und die redaktionellen 
sowie rechtlichen Vorgaben (Persönlichkeitsrechte, Drehgenehmigungen).  
 
Sie kommunizieren, auch in einer Fremdsprache, mit Auftraggebern über den Produktions-
ablauf sowie die Verwertung des Produktes und formulieren eigene Vorstellungen. Sie pla-
nen ihre Handlungsschritte unter Beachtung gestalterischer, ökologischer und ökonomischer 
Aspekte (Disposition, Materiallisten, Umweltschutz).  
 
Die Schülerinnen und Schüler nehmen die Aufnahmegeräte in Betrieb. Dazu verbinden sie 
benötigte Komponenten und beachten Maßnahmen zum Gesundheitsschutz (Unfallverhü-
tung, Schutzausrüstung) sowie einen sorgfältigen Umgang mit den Geräten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler führen die Bild- und Tonaufnahmen im Team unter Berück-
sichtigung der technischen (Bildformat, Videoformat) und redaktionellen Vorgaben durch. Sie 
gestalten ihre Aufnahmen mit bild-, ton- und lichttechnischen Mitteln (Schärfentiefe, Fokus, 
Brennweite, Blende, Belichtung, Kamerabewegung, 3-Punkt-Ausleuchtung). Sie thematisie-
ren auftretende Konflikte im Team und zeigen Lösungsansätze auf. 
 
Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren mit ausgewählten Methoden die Bild- und Ton-
aufnahmen (Histogramm, Bild- und Tonpegel) und sichern diese (Datensicherung). Bereits 
während der Aufnahme auftretende Fehler erkennen und korrigieren sie selbstständig. 
 
Sie reflektieren die Herstellung der Bild- und Tonaufnahmen und entwickeln Vorschläge für 
die Optimierung des Vorgehens. Sie beurteilen dabei den Lernprozess im Hinblick auf Nach-
haltigkeit. 
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Lernfeld 4: 

 
Bild- und Tonmaterial auswählen, 
bearbeiten und bereitstellen 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, einen Schnittplatz in Be-
trieb zu nehmen, Video- und Audiomaterial auszuwählen, zu bearbeiten, zu montieren 
und bereitzustellen.  
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren die medientechnischen, gestalterischen und zeit-
lichen Anforderungen des Auftrages und leiten daraus in Absprache mit den Beteiligten ihre 
Handlungsschritte ab. Sie nehmen das Schnittsystem in Betrieb und richten sowohl das Be-
triebssystem als auch die Schnittsoftware ein (Netzwerkkonfiguration).  
 
Die Schülerinnen und Schüler importieren und sichten das angelieferte Bild- und Tonmate-
rial. Sie führen die Datenübertragung unter Beachtung der technischen Anforderungen 
durch. Sie prüfen das Material hinsichtlich der technischen (Formatvorgaben, Codec, Syn-
chronität) und gestalterischen Qualität sowie hinsichtlich der Einhaltung der gesetzlichen 
Vorgaben (Urheberrecht, Nutzungs- und Verwertungsrecht).  
 
Die Schülerinnen und Schüler sortieren und strukturieren das Rohmaterial und planen ihren 
Schnitt. Sie arbeiten zielorientiert, indem sie ihre Arbeitsoberfläche dem Auftrag entspre-
chend einrichten. Dazu verwenden sie die in der Software zur Verfügung stehenden Werk-
zeuge. Sie erstellen nach gestalterischen Regeln einen Rohschnitt (Kontinuität). 
 
Die Schülerinnen und Schüler prüfen den Rohschnitt gemäß den redaktionellen Vorgaben 
und korrigieren fehlerhaftes Bild- und Tonmaterial. Sie nutzen ausgewählte Werkzeuge für 
den Feinschnitt und verwenden Effekte nach Bedarf.  
 
Sie exportieren den editierten Schnitt nach redaktionellen und technischen Vorgaben für die 
Bereitstellung auf verschiedenen Verwendungs- und Verbreitungswegen. Sie sichern und 
archivieren die Projekt- und Mediendaten gemäß Absprache (Speichermedien, Dateiorgani-
sation, Dateiformate).  
 
Die Schülerinnen und Schüler beurteilen den editierten Schnitt bezüglich der Übereinstim-
mung mit dem Auftrag. Sie reflektieren die vollzogenen Arbeitsabläufe hinsichtlich ökonomi-
scher und ökologischer Aspekte zur Optimierung ihrer Vorgehensweise für zukünftige Pro-
duktionen. 
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Lernfeld 5: 

 
Tonproduktionen durchführen 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Tonproduktionen nach 
redaktioneller Vorgabe zu planen, durchzuführen und zu bewerten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren den Kundenauftrag für eine Tonproduktion und 
ordnen ihn inhaltlich ein (Genre, Format). Gemäß den redaktionellen Vorgaben des Auftra-
ges beurteilen sie die Verwendung gestalterischer Möglichkeiten und berücksichtigen dabei 
technische und akustische Anforderungen. Sie informieren sich über rechtliche Vorgaben 
(Persönlichkeitsrechte, Aufnahmegenehmigungen, Pressecodex) und nehmen gegenüber 
den Auftraggebern auch eine beratende Rolle ein.  
 

Sie planen den Produktionsablauf unter Beachtung gestalterischer und ökonomischer As-
pekte sowie zeitlicher Vorgaben und wählen Equipment aus (Stereomikrofonierung, Auf-
zeichnungsgeräte). Dabei kommunizieren sie, auch in einer Fremdsprache, mit den Beteilig-
ten.  
 
Die Schülerinnen und Schüler nehmen die Aufnahmegeräte in Betrieb. Dazu verbinden sie 
benötigte Komponenten und setzen einschlägige Vorschriften und Maßnahmen zum Ge-
sundheits- und Umweltschutz um. Sie konfigurieren und nutzen produktionsspezifische Kom-
munikationseinrichtungen. 
 

Sie führen die Tonaufnahmen auf Grundlage der technischen (Aufzeichnungsformate, Ab-
tastrate, Bittiefe) sowie der redaktionellen Vorgaben durch. Sie nutzen für die Aufnahmen die 
geplanten tongestalterischen und -technischen Mittel und beachten dabei die Erfordernisse 
der anschließenden Postproduktion (Dynamik, Filter, Toneffekte). Bereits während der Auf-
nahme auftretende Fehler erkennen und korrigieren die Schülerinnen und Schüler selbst-
ständig. 
 
Sie richten das Postproduktionssystem bedarfsgerecht ein und importieren das aufgenom-
mene Material unter Berücksichtigung der technischen Vorgaben. Sie überprüfen das Mate-
rial auf Fehler und auf Übereinstimmung mit dem Kundenauftrag, wählen Aufnahmen aus 
und sortieren diese im Schnittsystem. Die Schülerinnen und Schüler gestalten das Tonpro-
dukt gemäß Kundenwunsch (Tonmontage, Klanggestaltung, Tonmischung, Tonebenen, 
Routing).  
 
Sie kontrollieren die technische Qualität und die Einhaltung der vorgegebenen Normen mit 
ausgewählten Werkzeugen. Sie stellen das Tonprodukt den Kunden zur Abnahme vor, neh-
men Kritik an und führen im Bedarfsfall Korrekturen durch. Sie exportieren das Tonprodukt 
nach technischen Vorgaben für verschiedene Verwendungs- und Verbreitungswege. Die 
Schülerinnen und Schüler sichern und archivieren notwendige Projektdaten einschließlich 
des Endproduktes und beachten dabei wirtschaftliche und organisatorische Kriterien.  
 

Sie reflektieren und dokumentieren den Arbeitsablauf hinsichtlich der Verbesserung ihrer Ar-
beitsweise. 
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Lernfeld 6: 

 
Aufnahmen mit Regieeinrichtungen 
durchführen 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Produktionskomponen-
ten und Regieeinrichtungen in Betrieb zu nehmen und damit einfache Bild- und Ton-
aufnahmen durchzuführen.  
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren die technischen und gestalterischen Anforderun-
gen des Auftrages und leiten daraus in Absprache, auch in einer Fremdsprache, mit den 
Beteiligten ihre Handlungsschritte ab.  
 
Die Schülerinnen und Schüler verschaffen sich einen Überblick über die verschiedenen Ar-
beitsplätze einer regiegebundenen Produktion. Sie beschreiben die Abhängigkeiten der un-
terschiedlichen Aufgabenbereiche und formulieren Kriterien zur effizienten Zusammenarbeit 
im Team. Sie verbinden die bild- und tontechnischen Produktionskomponenten unter Berück-
sichtigung der Vorgaben und konfigurieren diese (Blockschaltplan, Netzwerkkomponenten). 
 
Die Schülerinnen und Schüler wählen Scheinwerfer aus (Leuchtmittel, Scheinwerfertypen) 
und richten diese gemäß der Planung ein. Sie leuchten nach den redaktionellen Anforderun-
gen (Lichtcharakter, Lichtrichtungen, Filter) des Auftrages ein. Dabei beachten sie die rele-
vanten Aspekte der Arbeitssicherheit (Persönliche Schutzausrüstung). Sie treffen vorbeu-
gende Maßnahmen zum Brandschutz und beschreiben Verhaltensweisen bei Bränden. 
 
Die Schülerinnen und Schüler richten die Kameras ein (Kamerakennlinie, Videopegel) und 
kontrollieren mit Hilfe von Messgeräten das Bild. Sie richten eine Bild- und Tonzuspielung 
ein. Sie nehmen Drahtlosmikrofone in Betrieb und sorgen für einen störungsfreien und 
rechtssicheren Betrieb.  
 
Die Schülerinnen und Schüler führen die Bild- und Tonaufnahme im Team unter Verwendung 
von Fachsprache durch. Dabei beachten sie die arbeitsrechtlichen Vorgaben.  
 
Sie kontrollieren, bewerten und sichern die Aufnahmen und Begleitdaten gemäß den redak-
tionellen und technischen Vorgaben.  
 
Sie reflektieren kriteriengeleitet die Zusammenarbeit im Team und die Bedeutung einer kla-
ren Teamstruktur. 
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Lernfeld 7: 

 
Grafische Animationen produzieren und 
einbinden 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, grafische Animationen 
nach redaktioneller Vorgabe zu erstellen und in vorhandenes Bild- und Tonmaterial 
einzubinden. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren den Auftrag für Animationen und ordnen ihn in-
haltlich ein. Auftragsbezogen beraten sie die Auftraggeber bezüglich der Verwendung grafi-
scher Gestaltungsmittel (Ergebnisprotokoll). 
 
Sie planen die durchzuführenden Handlungsschritte unter Beachtung gestalterischer und 
ökonomischer Aspekte. Dabei kommunizieren sie, auch in einer Fremdsprache, mit den Be-
teiligten. Sie berücksichtigen datenschutz- und verwertungsrechtliche Fragen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler vergleichen kriteriengeleitet die Leistungsfähigkeit von Post-
produktionssystemen und nehmen sie in Betrieb (Hardwarekonfiguration). Sie konfigurieren 
die Arbeitsoberfläche der genutzten Animationssoftware gemäß den Anforderungen des Auf-
trags (Paletten, Werkzeuge). Sie beachten den sorgfältigen Umgang mit den Geräten und 
Systemen und setzen einschlägige Vorschriften und Maßnahmen zum Gesundheitsschutz 
um (Arbeitsrecht, ergonomische Vorgaben). 
 
Die Schülerinnen und Schüler importieren bereits vorproduziertes Material und erstellen ein-
fache Grafiken (Bauchbinden, Titel). Sie beurteilen die Verwertbarkeit des zu verwendenden 
Bild- und Tonmaterials. Die Schülerinnen und Schüler erstellen die Animationen (Komposi-
tion, Ebenen, Keyframes, Masken, Keying). 
 
Sie binden die Animationen unter Berücksichtigung der Vorgaben in vorhandenes Bild- und 
Tonmaterial ein. Die gestalterische Umsetzung stimmen sie dabei mit den beteiligten Perso-
nen ab.  
 
Sie kontrollieren die Einhaltung der technischen und redaktionellen Vorgaben. 
 
Unter Beachtung wirtschaftlicher Kriterien sichern und archivieren die Schülerinnen und 
Schüler notwendige Projektdaten einschließlich des Endproduktes.  
 
Sie reflektieren die vollzogenen Arbeitsabläufe hinsichtlich der Verbesserung ihrer Arbeits-
weise. 
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Lernfeld 8: 

 
Nicht-fiktionale Produktionen 
durchführen 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, nicht-fiktionale Produk-
tionen durchzuführen. 
  
Die Schülerinnen und Schüler analysieren die redaktionellen, gestalterischen, dramaturgi-
schen, technischen und rechtlichen Anforderungen des Auftrages. Sie verschaffen sich einen 
Überblick über nichtfiktionale Sendeformate (Bericht, Kurz-Reportage, Portrait, Nachricht) 
und deren Besonderheiten. 
  

Sie recherchieren auf Grundlage vorgegebener Kriterien (Informationsrecherche) zum 
Thema des Auftrages und erörtern dessen Relevanz (Zielgruppen, Kontributions- und Distri-
butionskanäle). 
  
Sie entwickeln eine Konzeptidee, reflektieren diese hinsichtlich geltender publizistischer 
Grundsätze und stimmen sie mit den Beteiligten ab. Hierbei sprechen sie mögliche Konflikte 
aufgrund von gesetzlich, gesellschaftlich und persönlich kritischen medialen Inhalten an, ent-
wickeln eigene Wertvorstellungen und leiten Handlungsoptionen ab. 
  
Die Schülerinnen und Schüler erstellen anhand ihrer Konzeptidee ein Exposé. Auf dieser 
Grundlage entwickeln sie das Bild- und Tongestaltungskonzept und halten dieses in einem 
Treatment fest. Hierbei planen sie die Visualisierung abstrakter Inhalte.  
 
Sie entwickeln einen Produktionsplan (Produktionsrecherche) und eine Materialliste unter 
Berücksichtigung der technischen, zeitlichen und wirtschaftlichen Anforderungen. 
  
Sie prüfen die Produktionsgeräte auf ihre Einsatzfähigkeit und richten diese situationsgerecht 
ein. Sie führen die Ton- und Bildaufnahmen unter Beachtung der Planungsmittel und rechtli-
chen Vorgaben durch (Interviewtechniken, Recht am eigenen Bild). 
  
Die Schülerinnen und Schüler sichern das Rohmaterial und die relevanten Metadaten, kon-
trollieren sie auf Vollständigkeit und ergänzen die Begleitdaten auftragsbezogen. 
  
Die Schülerinnen und Schüler erstellen den Roh- und Feinschnitt auf Grundlage der im Tre-
atment formulierten Vorüberlegungen. Sie berücksichtigen Hinweise aus der redaktionellen 
und technischen Abnahme und überarbeiten das Handlungsprodukt gemäß den Änderungs-
wünschen. Sie exportieren den fertigen Schnitt für verschiedene Verwendungs- und Verbrei-
tungswege. Sie sichern und archivieren die Projekt- und Mediendaten.  
 
Die Schülerinnen und Schüler diskutieren ihre Standpunkte im Team, entwickeln Vorschläge 
für die Optimierung ihres Vorgehens und vertreten dabei eigene Wertvorstellungen. Sie be-
werten ihr Produkt hinsichtlich der Gestaltung, Aussage und Wirkung.  
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Lernfeld 9: 

 
Fiktionale Kurzformate realisieren 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, fiktionale Kurzformate zu 
produzieren. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren die gestalterischen, dramaturgischen und techni-
schen Anforderungen des Auftrages und leiten daraus eigene Handlungsschritte ab. Sie 
kommunizieren, auch in einer Fremdsprache, mit den Kunden über die Realisierung und die 
Verwertung des Produktes. 
 
Sie machen sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen und den einzelnen Berufsbildern 
am Filmset (Vertragsarten) vertraut. Sie kommunizieren situationsgerecht unter Verwendung 
der Fachsprache in ihren Verantwortungsbereichen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eine Ideenskizze und formulieren ein Exposé. Die-
ses setzen sie in einer filmischen Auflösung szenisch um (Dramaturgie, Figurenkonstellation, 
Plot). Dabei achten sie auf eine schlüssige Bildsprache und setzen dramaturgisch passende 
Kamerabewegungen ein (Kamerabewegungssysteme). Sie planen die Tonebenen zur Er-
zeugung passender Stimmungen und Atmosphäre. Sie erstellen die weiteren Planungsun-
terlagen (Storyboard, Drehbuch, Lichtkonzept). Bei diesen Planungsschritten berücksichti-
gen sie unterschiedliche Vertriebswege und Zielgruppen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler entwickeln einen Produktionsplan (zeitliche Planung, Stab-
liste). Zur effizienten Umsetzung ihrer Gestaltungsideen im Rahmen der Vorgaben wählen 
sie Kamerasysteme aus. 
 
Sie bereiten die Produktionsgeräte technisch vor und prüfen diese auf ihre Einsatzfähigkeit. 
Sie führen die Ton- und Bildaufnahmen gemäß den Planungsunterlagen durch und unter-
stützen durch die Gestaltung des Lichtes die dramaturgische Entwicklung der Handlung 
(Lichtlogik, Lichtqualität). Sie kommunizieren, auch in einer Fremdsprache, mit den Beteilig-
ten.  
 
Sie sichern die Mediendaten und kontrollieren sie auf Vollständigkeit.  
 
Auf Grundlage der Planungsunterlagen sowie unter Beachtung der Urheberrechte erstellen 
die Schülerinnen und Schüler den Roh- und Feinschnitt (Montageformen, Erzählzeit, erzählte 
Zeit) und gestalten die Tonmischung zur Unterstützung der dramaturgischen Wirkung des 
Films. Sie führen eine Farbbearbeitung nach technischen und gestalterischen Vorgaben 
durch (Farbpsychologie). Sie überprüfen das Produkt auf Übereinstimmung mit den gegebe-
nen Anforderungen, nehmen erforderliche Anpassungen vor und begründen Abweichungen 
von den Planungsunterlagen. Sie stellen den Beitrag bereit, sichern ihn und archivieren die 
Projekt- und Begleitdaten. 
 
Sie reflektieren den vollzogenen Arbeitsablauf und -aufwand, bewerten das Ergebnis und 
diskutieren alternative Umsetzungsvarianten. 
 

  



Seite 19 

 

 

 
Lernfeld 10: 

 
Studioproduktionen durchführen 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, eigenständig eine Studi-
oproduktion durchzuführen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren die medientechnischen, gestalterischen und zeit-
lichen Anforderungen des Auftrages und sprechen gemeinsam ihre Handlungsschritte ab. 
Sie vergleichen verschiedene redaktionelle Konzepte (Sendungsformat, Zielgruppe).  
 
Sie erstellen unter gestalterischen und technischen Gesichtspunkten die Planungsunterlagen 
(Disposition, Ablaufplan, Floorplan, Lichtplan). Sie beachten dabei Besonderheiten im Um-
gang mit Gästen und anderen Beteiligten und entwickeln Planungsalternativen. Passend 
zum erarbeiteten Konzept entwerfen sie ein Bühnenbild und bauen es unter Berücksichtigung 
der Arbeitssicherheit für sich und andere auf. 
 
Die Schülerinnen und Schüler wählen die technischen Produktionskomponenten aus, verbin-
den und vernetzen diese und führen deren Konfiguration durch (Lichtpult, Kamerazug, Netz-
werktypen). Sie nehmen die Produktionskomponenten in Betrieb und prüfen die Funktionali-
tät (Aufnahme- und Zuspielgeräte, Signalverteilung, Live-Schalte, Streaming). Zur 
Vermeidung der Gefährdung des Publikums und an der Produktion Beteiligter halten sie 
Schutzmaßnahmen ein (Versammlungsstättenverordnung, Vorschriften für den Einsatz ma-
schinentechnischer, elektrischer Betriebsmittel und Anlagen sowie ortsveränderlicher elektri-
scher Musik- und Tonanlagen). Sie koordinieren den Ablauf der Produktion mit Hilfe von 
Kommandoanlagen sowie drahtloser Verbindungen und stellen den störungs- und rechtssi-
cheren Betrieb sicher (Kommandosprache, Drahtlostechnik). Sie entwickeln Havariekon-
zepte. 
 
Die Schülerinnen und Schüler leuchten dem Lichtkonzept entsprechend ein, führen das Ka-
meramatching mit den vorhandenen Regieeinrichtungen durch und nutzen zur Kontrolle aus-
gewählte Messgeräte.  
 
Sie führen Bild- und Tonaufnahmen unter Live-Bedingungen gemäß dem geplanten Ablauf 
im Team durch und sichern diese zusammen mit entsprechenden Begleitdaten. Dazu binden 
sie Grafiken nach redaktionellen Vorgaben ein. Sie nutzen die Funktionen der Audio- und 
Videomischer und führen damit auch Bild- und Tonbearbeitungen durch (Bildmischer, Misch-
ebenen, Key-Verfahren).  
 
Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren die Bild- und Tonaufnahmen auf Einhaltung der 
technischen Vorgaben und bewerten den Ablauf und die Umsetzung des geplanten Kon-
zepts. Sie beurteilen die Produktion in Bezug auf Qualität und dokumentieren den Produkti-
onsprozess. 
 
Sie reflektieren die Zusammenarbeit im Team und erstellen Vorschläge hinsichtlich mögli-
cher Verbesserungen.  
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Lernfeld 11: 

 
Medienprojekte konzipieren und 
realisieren  

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 120 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Medienprojekte eigen-
ständig zu planen und durchzuführen.  
 
Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten ein Konzept für eine Medienproduktion zu einem 
gegebenen Thema. Sie entscheiden sich für ein Genre und wählen das Produktionsverfahren 
aus. Sie ermitteln die benötigten zeitlichen, personellen und materiellen Ressourcen unter 
Beachtung der Nachhaltigkeit und gleichen diese mit den vorhandenen Möglichkeiten ab. Sie 
stimmen die Produktionsabläufe mit den Beteiligten ab, legen Verantwortlichkeiten fest und 
erstellen die Produktionsunterlagen. Sie planen alternative Lösungsmöglichkeiten für den 
Fall von Störungen ein. 
 
Unter Beachtung der technischen, gestalterischen und rechtlichen Vorgaben führen die 
Schülerinnen und Schüler das Projekt durch. Sie steuern und kontrollieren den gesamten 
Produktionsablauf im übertragenen Verantwortungsbereich und gleichen Zwischenergeb-
nisse ab. Sie setzen Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz für sich und andere 
um.  
 
Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen im gesamten Projekt die gesellschaftlichen 
und ethischen Anforderungen an das Produkt, auch im Hinblick auf Inklusion und interkultu-
relle Besonderheiten. Sie arbeiten mit allen am Projekt Beteiligten auf Grundlage von Wert-
schätzung, gegenseitigem Respekt und Vertrauen sowie unter Berücksichtigung gesell-
schaftlicher Wertvorstellungen zusammen. 
 
Sie überprüfen das Produkt und führen eine technische und redaktionelle Abnahme durch. 
Sie berücksichtigen unterschiedliche Verwendungs- und Verbreitungswege und nehmen not-
wendige Änderungen vor. Bei der Nutzung von Informations- und Kommunikationssystemen 
halten sie die Bestimmungen zum Datenschutz und zur Datensicherheit ein. 
 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren, dokumentieren und bewerten den Ablauf sowie 
den Aufwand des Projektes unter besonderer Berücksichtigung von ökonomischen, ökologi-
schen und sozialen Aspekten der Nachhaltigkeit. 
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Teil VI Lesehinweise 
 
 
 
 
 
Lernfeld 3 
 

 
Bild- und Tonaufnahmen 
durchführen 

 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Bild- 
und Tonaufnahmen nach redaktioneller Vorgabe zu planen, durch-
zuführen und zu bewerten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren den Auftrag für Bild- und Ton-
aufnahmen und ordnen ihn inhaltlich ein (Thema, Aussage, Zielgruppe, 
Genre, Format). Sie beurteilen die gestalterischen Kriterien (Einstel-
lungsgrößen, Perspektive, Bildkomposition, Kadrierung, Farbe, Kon-
traste). Sie berücksichtigen die technischen Anforderungen und die re-
daktionellen sowie rechtlichen Vorgaben (Persönlichkeitsrechte, 
Drehgenehmigungen).  
 
Sie kommunizieren, auch in einer Fremdsprache, mit Auftraggebern 
über den Produktionsablauf sowie die Verwertung des Produktes und 
formulieren eigene Vorstellungen. Sie planen ihre Handlungsschritte 
unter Beachtung gestalterischer, ökologischer und ökonomischer As-
pekte (Disposition, Materiallisten, Umweltschutz).  
 
Die Schülerinnen und Schüler nehmen die Aufnahmegeräte in Betrieb. 
Dazu verbinden sie benötigte Komponenten und beachten Maßnahmen 
zum Gesundheitsschutz (Unfallverhütung, Schutzausrüstung) sowie ei-
nen sorgfältigen Umgang mit den Geräten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler führen die Bild- und Tonaufnahmen im 
Team unter Berücksichtigung der technischen (Bildformat, Videoformat) 
und redaktionellen Vorgaben durch. Sie gestalten ihre Aufnahmen mit 
bild-, ton- und lichttechnischen Mitteln (Schärfentiefe, Fokus, Brenn-
weite, Blende, Belichtung, Kamerabewegung, 3-Punkt-Ausleuchtung). 
Sie thematisieren auftretende Konflikte im Team und zeigen Lösungs-
ansätze auf. 
 
Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren mit ausgewählten Methoden 
die Bild- und Tonaufnahmen (Histogramm, Bild- und Tonpegel) und si-
chern diese (Datensicherung). Bereits während der Aufnahme auftre-
tende Fehler erkennen und korrigieren sie selbstständig. 
 
Sie reflektieren die Herstellung der Bild- und Tonaufnahmen und entwi-
ckeln Vorschläge für die Optimierung des Vorgehens. Sie beurteilen da-
bei den Lernprozess im Hinblick auf Nachhaltigkeit. 
 

 
 

 
 

Angabe des Ausbildungsjahres; 
Zeitrichtwert 

fortlaufende 
Nummer 

Kernkompetenz der übergeordneten beruflichen 
Handlung ist niveauangemessen beschrieben 

1. Satz enthält gene-
ralisierte Beschrei-
bung der Kernkom-
petenz (siehe 
Bezeichnung des 
Lernfeldes)  

Fremdsprache ist 
berücksichtigt  

offene Formulierun-
gen ermöglichen den 
Einbezug organisa-
torischer und tech-
nologischer Verän-
derungen 

offene Formulierun-
gen ermöglichen un-
terschiedliche me-
thodische 
Vorgehensweisen 
unter Berücksichti-
gung der Sachaus-
stattung der Schulen 

Gesamttext gibt Hinweise zur Gestal-
tung ganzheitlicher Lernsituationen 
über die Handlungsphasen hinweg 

verbindliche Min-
destinhalte sind kur-
siv markiert 

Komplexität und 
Wechselwirkungen 
von Handlungen 
sind berücksichtigt 

Fach-, Selbst-, Sozialkompetenz; Metho-
den-, Lern- und kommunikative Kompe-
tenz sind berücksichtigt 

Datenschutz und 
Datensicherheit sind 
berücksichtigt 
 

Nachhaltigkeit in 
Lern- und Arbeits-
prozessen ist be-
rücksichtigt 

berufssprachliche 
Handlungssituatio-
nen berücksichtigen 



 

Liste der Entsprechungen 

zwischen 

dem Rahmenlehrplan für die Berufsschule 
und dem Ausbildungsrahmenplan für den Betrieb 

 
im Ausbildungsberuf Mediengestalter Bild und Ton und 

 Mediengestalterin Bild und Ton 
 
Die Liste der Entsprechungen dokumentiert die Abstimmung der Lerninhalte zwischen 
den Lernorten Berufsschule und Ausbildungsbetrieb. 
 
Charakteristisch für die duale Berufsausbildung ist, dass die Auszubildenden ihre 
Kompetenzen an den beiden Lernorten Berufsschule und Ausbildungsbetrieb erwer-
ben. Hierfür existieren unterschiedliche rechtliche Vorschriften: 
 

 Der Lehrplan in der Berufsschule richtet sich nach dem Rahmenlehrplan der Kul-
tusministerkonferenz. 

 

 Die Vermittlung im Betrieb geschieht auf der Grundlage des Ausbildungsrahmen-
plans, der Bestandteil der Ausbildungsordnung ist. 

 
Beide Pläne wurden in einem zwischen der Bundesregierung und der Kultusminister-
konferenz gemeinsam entwickelten Verfahren zur Abstimmung von Ausbildungsord-
nungen und Rahmenlehrplänen im Bereich der beruflichen Bildung ("Gemeinsames 
Ergebnisprotokoll") von sachkundigen Lehrerinnen und Lehrern sowie Ausbilderinnen 
und Ausbildern in ständiger Abstimmung zueinander erstellt. 
 
In der folgenden Liste der Entsprechungen sind die Lernfelder des Rahmenlehrplans 
den Positionen des Ausbildungsrahmenplans so zugeordnet, dass die zeitliche und 
sachliche Abstimmung deutlich wird. Sie kann somit ein Hilfsmittel sein, um die Koope-
ration der Lernorte vor Ort zu verbessern und zu intensivieren. 
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Abschnitt A: wahlqualifikationsübergreifende berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Ausbildungsrahmenplan 

Stand: 28.02.2020 

Rahmenlehrplan 

Stand: 13.12.2019 

Ausbildungsberufsbildposition Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr Lernfeld(er) 

1 – 18 19 – 36 1 2 3 

1. Bild- und Tonaufnahmen ohne Regieeinrichtungen 
herstellen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 1) 

 4 

    

a) redaktionelle Arbeitsaufträge auswerten und eigene 

Handlungsschritte ableiten und dabei auch optionale Ver-
triebswege und Zielgruppen berücksichtigen 

X X X 2, 3, 8, 9 

b) Informationen recherchieren und auswerten und Anforde-
rungen ableiten 

X X X 1, 2, 3, 7, 8, 9 

c) organisatorische Bedingungen und zeitliche Ressourcen 
berücksichtigen und Zeitvorgaben einhalten 

X X X 3, 7, 8, 9, 11 

d) Produktionsmittel nach Auftragsanforderungen und wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten auswählen 

20  

X X X 2, 3, 8, 9 

e) medienspezifische Produktionssysteme entsprechend 

dem Arbeitsauftrag einrichten, Funktionalität prüfen und 
Produktionsmittel und -systeme in Betrieb nehmen 

X X X 2, 3, 8, 9 

f) im Arbeitsprozess Absprachen mit Beteiligten treffen, 
auch in englischer Sprache 

X X X 2, 3, 8, 9 

g) mögliche Gefährdungen vor Ort erkennen und Maßnah-
men zur Vermeidung ergreifen 

X   2, 3 

h) Licht unter Berücksichtigung der technischen, gestalteri-
schen und redaktionellen Anforderungen einrichten und 
nutzen 

X X X 3, 8, 9 

i) Bild und Ton unter Berücksichtigung der technischen, ge-

stalterischen und redaktionellen Anforderungen aufneh-
men 

X X X 3, 8, 9 

j) Daten sichern und Medienprodukte kontrollieren und be-
reitstellen 

X X X 3, 7, 8, 9 

k) Begleitdaten auftragsbezogen erstellen, ergänzen und 
bereitstellen 

X X X 3, 7, 8, 9 

BIBB / Heike Krämer 

KMK / Helge Berlitz-Olle 

Liste der Entsprechungen 

zwischen Ausbildungsrahmenplan und Rahmenlehrplan 

der Berufsausbildung 
 

zum Mediengestalter Bild und Ton/ 
zur Mediengestalterin Bild und Ton 

Stand 10. März 2020 
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Ausbildungsrahmenplan 

Stand: 28.02.2020 

Rahmenlehrplan 

Stand: 13.12.2019 

Ausbildungsberufsbildposition Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr Lernfeld(er) 

1 – 18 19 – 36 1 2 3 

l) mit Produktionsmitteln verantwortungsvoll umgehen und 
diese sicher transportieren  

X X X 2, 3, 8, 9 

m) Funktionsfähigkeit der Produktionsmittel für erneuten Ein-
satz gewährleisten 

X X X 2, 3, 8, 9 

2. Audiovisuelle Medienprodukte mit Hilfe von Regieein-

richtungen herstellen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 2) 

 10 

    

a) vorgegebene redaktionelle Konzepte auswerten, daraus 
eigene Handlungsschritte und Arbeitsprozesse ableiten 

und eigene Produktionsunterlagen nach produktionstech-
nischen und gestalterischen Gesichtspunkten erstellen 

 X X 6, 10 

b) Produktionsmittel nach technischen, gestalterischen und 
wirtschaftlichen Anforderungen auswählen und dabei 

auch optionale Vertriebs- und Verbreitungswege berück-
sichtigen 

 X X 8, 10 

c) zeitliche Ressourcen berücksichtigen und Zeitvorgaben 
einhalten  

  X 10 

d) mögliche Gefährdungen vor Ort erkennen und Maßnah-
men zur Vermeidung ergreifen 

 X X 6, 10 

e) produktionsspezifische Kommunikationseinrichtungen 
konfigurieren und nutzen 

 X X 6, 10 

f) Bild- und Tonmischung mittels Regieeinrichtungen unter 

gestalterischen und redaktionellen Gesichtspunkten 
durchführen 

 X X 6, 10 

g) im Arbeitsprozess Absprachen mit Beteiligten treffen, 
auch in englischer Sprache 

10  

 X X 6, 10 

h) technische Produktionskomponenten vorbereiten, konfi-

gurieren, miteinander verbinden und vernetzen und Sys-
teme in Betrieb nehmen und auf Funktionalität prüfen 

 X X 6, 10 

i) beleuchtungstechnische Geräte unter Berücksichtigung 
der technischen, gestalterischen und redaktionellen An-
forderungen einrichten und nutzen 

 X X 6, 10 

j) Bild und Ton unter Berücksichtigung der technischen, ge-

stalterischen und redaktionellen Anforderungen aufneh-
men und zuspielen 

 X X 6, 10 

k) Daten sichern und Medienprodukte kontrollieren und be-
reitstellen 

 X X 6,10 

l) Begleitdaten auftragsbezogen erstellen, ergänzen und 
bereitstellen 

 X X 6, 10 

m) mit Produktionsmitteln verantwortungsvoll umgehen und 
diese sicher transportieren 

 X X 6, 10 

n) Funktionsfähigkeit der Produktionsmittel für erneuten Ein-
satz gewährleisten 

 X X 6, 10 
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Ausbildungsrahmenplan 

Stand: 28.02.2020 

Rahmenlehrplan 

Stand: 13.12.2019 

Ausbildungsberufsbildposition Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr Lernfeld(er) 

1 – 18 19 – 36 1 2 3 

3. Bild- und Tonmaterial nachbearbeiten 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 3) 

 10 

    

a) Konzepte auswerten und daraus eigene Handlungs-
schritte und Arbeitsprozesse ableiten 

X X X 4, 7, 8, 9 

b) zeitliche Ressourcen berücksichtigen und Zeitvorgaben 
einhalten 

  X 9 

c) Bildeffekte, Grafiken und Schriften nach technischen und 
gestalterischen Vorgaben anfertigen 

X X  4, 7, 8 

d) Montageformen und Schnittrhythmus für Produktionen 
genrebezogen anwenden 

X  X 4, 9 

e) Bildmaterial nach Vorgaben unter Berücksichtigung tech-
nischer und farbgestalterischer Kriterien bearbeiten 

 X X 8, 9 

f) optionale Vertriebs- und Verbreitungswege berücksichti-
gen 

 X  8 

g) im Arbeitsprozess Absprachen mit Beteiligten treffen, 
auch in englischer Sprache 

18  

 X X 5, 8, 9 

h) Produktionsmittel nach technischen, gestalterischen und 
wirtschaftlichen Anforderungen auswählen 

X X  4, 7 

i) Schnittsysteme und die für die Produktion notwendige 
Geräteinfrastruktur einrichten und in Betrieb nehmen 

X X  4, 7 

j) Bild- und Tonmaterial importieren, konvertieren, prüfen, 
aufbereiten und organisieren 

X X  4, 7 

k) Bild und Ton nach technischen, gestalterischen und dra-
maturgischen Vorgaben für das jeweilige Genre und For-

mat entsprechend dem Konzept bearbeiten und montie-
ren 

X X X 3, 4, 8, 9 

l) Tonebenen nach gestalterischen und technischen Aspek-
ten auswählen, bearbeiten und mischen 

 X X 5, 8, 9 

m) Sprachaufnahmen durchführen  X  5 

n) Bild- und Tonmaterial für verschiedene Verwendungs- 
und Verbreitungswege exportieren 

X X  4, 8 

o) Projekt- und Mediendaten sichern und archivieren X X X 4, 7, 8, 9 

4. Tonaufnahmen herstellen und bearbeiten 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 4) 

 6 

    

a) Konzepte auswerten, daraus eigene Handlungsschritte 
und Arbeitsprozesse ableiten 

 X X 5, 8, 9 

b) zeitliche Ressourcen berücksichtigen und Zeitvorgaben 
einhalten 

 X X 5, 8, 9 

c) Tonmischungen anfertigen, dabei Audiomaterial mittels 
Hard- und Software bearbeiten 

 X X 5, 9 
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Ausbildungsrahmenplan 

Stand: 28.02.2020 

Rahmenlehrplan 

Stand: 13.12.2019 

Ausbildungsberufsbildposition Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr Lernfeld(er) 

1 – 18 19 – 36 1 2 3 

d) optionale Vertriebs- und Verbreitungswege berücksichti-
gen 

X X X 4, 5, 8, 9 

e) im Arbeitsprozess Absprachen mit Beteiligten treffen, 
auch in englischer Sprache 

16  

 X  5, 8 

f) Produktionsmittel nach technischen, gestalterischen und 
wirtschaftlichen Anforderungen auswählen 

 X  5, 8 

g) Produktionskomponenten aufbauen, verbinden und als 
System in Betrieb nehmen und einrichten 

 X  5 

h) Aufnahmepositionen festlegen und Aufnahmetechniken 
auswählen 

 X  5 

i) produktionsspezifische Kommunikationseinrichtungen 
konfigurieren und nutzen 

 X X 5, 6, 10 

j) Mono- und Stereoaufnahmen nach Vorgaben durchfüh-
ren, überwachen, auswerten und protokollieren 

 X  5, 8 

k) Audiosignale drahtlos übertragen und einen störungs-
freien Betrieb sicherstellen 

 X  6 

l) Audiomaterial von verschiedenen Datenträgern konver-
tieren, importieren und organisieren 

 X  5 

m) Audiomaterial nach technischen und gestalterischen An-
forderungen bearbeiten und montieren 

 X  5 

n) Tonprodukte prüfen sowie weitere Medienformate erstel-
len und bereitstellen 

 X  5 

o) Begleitdaten auftragsbezogen erstellen, ergänzen und 
bereitstellen 

 X  5, 8 

p) Projekt- und Mediendaten sichern und archivieren  X X 5, 6, 8, 10 

5. Inhalte für Bild- und Tonproduktionen ausarbeiten 

und umsetzen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 5) 

 6 

    

a) inhaltliche Idee auf Grundlage von thematischen Vorga-
ben entwickeln und abstimmen 

 X X 8, 9, 11 

b) Inhalte recherchieren und auswerten  X X 8, 9, 11 

c) Produktionsunterlagen, insbesondere als Exposé, als 
Script oder als Auftrags- und Realisierungsskizze, ent-
sprechend der Verwendung und der Verbreitung erstellen 

 X X 8, 9, 11 

d) Inhalte in ein Produkt für unterschiedliche Verwendungs-
zwecke auch eigenständig umsetzen 

 X X 8, 9, 11 

 

 

Abschnitt B: Wahlqualifikationen werden im Rahmenlehrplan nicht abgebildet  
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Abschnitt C: wahlqualifikationsübergreifende, integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Ausbildungsrahmenplan 

Stand: 28.02.2020 

Rahmenlehrplan 

Stand: 13.12.2019 

Ausbildungsberufsbildposition Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr Lernfeld(er) 

1 – 18 19 – 36 1 2 3 

1. Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht 
(§ 4 Absatz 5 Nummer 1) 

während der 
gesamten 

Ausbildung 

    

a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages erklären, insbeson-
dere Abschluss, Dauer und Beendigung 

X X X 1, WiSo 

b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungs-
vertrag nennen 

X X X 1, WiSo 

c) Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung nennen X X X 1, WiSo 

d) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen X X X 1, WiSo 

e) wesentliche Bestimmungen der für den Ausbildungsbe-
trieb geltenden Tarifverträge nennen 

X X X 1, WiSo 

2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes  
(§ 4 Absatz 5 Nummer 2) 

während der 

gesamten 
Ausbildung 

    

a) Aufbau und Aufgaben des Ausbildungsbetriebes erläu-
tern 

X X X 1, WiSo 

b) Grundfunktionen des Ausbildungsbetriebes wie Beschaf-
fung, Fertigung, Absatz und Verwaltung erklären 

X X X 1, WiSo 

c) Beziehungen des Ausbildungsbetriebes und seiner Be-

legschaft zu Wirtschaftsorganisationen, Berufsvertretun-
gen und Gewerkschaften nennen 

X X X 1, WiSo 

d) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der betriebsver-
fassungs- oder personalvertretungsrechtlichen Organe 
des Ausbildungsbetriebes beschreiben 

X X X WiSo 

3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 
(§ 4 Absatz 5 Nummer 3) 

während der 

gesamten 
Ausbildung 

    

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeits-
platz feststellen und Maßnahmen zur Vermeidung der 
Gefährdung ergreifen 

X  X X 1-11 

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvor-
schriften anwenden 

X X X 1-11 

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie erste 
Maßnahmen einleiten 

    

d) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes anwen-
den sowie Verhaltensweisen bei Bränden beschreiben 
und Maßnahmen zur Brandbekämpfung ergreifen 
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Ausbildungsrahmenplan 

Stand: 28.02.2020 

Rahmenlehrplan 

Stand: 13.12.2019 

Ausbildungsberufsbildposition Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr Lernfeld(er) 

1 – 18 19 – 36 1 2 3 

4. Umweltschutz 
(§ 4 Absatz 5 Nummer 4) 

während der 
gesamten 

Ausbildung 

    

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im be-
ruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere 

    

a) mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbildungsbe-

trieb und seinen Beitrag zum Umweltschutz an Beispielen 
erklären 

X X X 1-11 

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des 
Umweltschutzes anwenden 

X X X 1-11 

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonen-
den Energie- und Materialverwendung nutzen 

X X X 1-11 

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Materialien einer um-
weltschonenden Entsorgung zuführen 

X X X 1-11 

5. Kommunizieren und Kooperation fördern 
(§ 4 Absatz 5 Nummer 5) 

6  

    

a) Gespräche situations- und adressatengerecht führen so-
wie Ergebnisse dokumentieren 

X X X 1, 2, 6, 8, 10, 11 

b) Adressaten und Adressatinnen problemorientiert beraten  X  5, 7 

c) Wertschätzung, Respekt und Vertrauen als Grundlage 

kundenorientierten Verhaltens und erfolgreicher Zusam-
menarbeit sowie kulturelle Identitäten berücksichtigen 

X X X 1, 6, 7, 10, 11 

d) mit dem Ziel, sachbezogene Ergebnisse zu erreichen, mit 
Konflikten umgehen 

X X X 1, 6, 8, 10, 11 

e) Fachliteratur nutzen und Fachinformationen einholen, 
auch in englischer Sprache 

X X  2, 3, 6, 7, 8 

f) Arbeitsdurchführung reflektieren, bewerten und doku-
mentieren 

X X X 1, 6, 8, 10, 11 

g) Verbesserungsvorschläge kommunizieren X  X 3, 10, 11 

h) eigenen Qualifikationsbedarf feststellen, Qualifizierungs-
möglichkeiten nutzen und unterschiedliche Lerntechniken 
anwenden 

X X X 1, 5, 7, 10 

6. Projekte planen, durchführen und abschließen 
(§ 4 Absatz 5 Nummer 6) 

 10 

    

a) Produktionsverfahren nach inhaltlichen, gestalterischen, 

rechtlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten mit den 
Beteiligten auswählen und Arbeitsabläufe festlegen und 
dabei Lösungsvarianten aufzeigen 

 X X 5, 8, 9, 10, 11 

b) Produktionsteams organisieren und Produktionsabläufe 
gewerkübergreifend abstimmen 

 X X 6, 9, 10, 11 

c) Produktionsabläufe im übertragenen Verantwortungsbe-

reich steuern, Havariekonzepte entwickeln und bei Stö-
rungen Lösungen realisieren 

 X X 5, 10, 11 
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Ausbildungsrahmenplan 

Stand: 28.02.2020 

Rahmenlehrplan 

Stand: 13.12.2019 

Ausbildungsberufsbildposition Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr Lernfeld(er) 

1 – 18 19 – 36 1 2 3 

d) Ergebnis bewerten, Ablauf und Aufwand ermitteln und 
dokumentieren und Verbesserungsvorschläge erarbeiten 

 X X 6, 8, 9, 10, 11 

7. Gefährdungen bei Produktionen vermeiden 
(§ 4 Absatz 5 Nummer 7) 

4  

    

a) Maßnahmen aus Gefährdungsbeurteilungen und Sicher-

heitsunterweisungen im eigenen Verantwortungsbereich 
berücksichtigen und umsetzen 

 X X 6, 10, 11 

b) Gefährdungen von Publikum und an der Produktion Be-
teiligten durch Schutzmaßnahmen im eigenen Verantwor-
tungsbereich verhindern 

 X X 6, 10, 11 

c) aus Produktionsanforderungen abgeleitete Maßnahmen 

zur Sicherheit von Arbeitsmitteln und Einrichtungen im ei-
genen Verantwortungsbereich umsetzen 

X  X 3, 10, 11 

d) aus Produktionsanforderungen erforderliche persönliche 
Schutzausrüstung ermitteln und nutzen 

 X  6 

e) Regelungen, welcher Arbeitsbereich bei öffentlichen Ver-
anstaltungen für den jeweiligen Arbeits- und Gesund-
heitsschutz verantwortlich ist, einhalten 

X  X 3, 10 

f) Vorschriften für den Einsatz maschinentechnischer und 
elektrischer Betriebsmittel und Anlagen einhalten 

X X X 2, 3, 10 

g) Vorschriften für den Einsatz ortsveränderlicher elektri-
scher Musik- und Tonanlagen einhalten 

X  X 2, 3, 10 

8. Rechtliche Grundlagen der Medienproduktion einhal-

ten 
(§ 4 Absatz 5 Nummer 8) 

4  

    

a) rechtliche Vorschriften im gesamten Herstellungsprozess 
einhalten, insbesondere  

    

aa) Urheberrechte und verwandte Schutzrechte X X X 1, 8, 9, 11 

bb) Persönlichkeitsrechte X X X 1, 5, 8, 11 

cc) Datenschutz und Datensicherheit  X X X 1, 7, 8,11 

dd) Nutzungs- und Verwertungsrechte X X X 1, 4, 7, 11 

ee) Jugendschutz X  X 1, 11 

ff) Arbeitszeitgesetz X  X 1, 11 

gg) Arbeitsschutz X X X 3, 5, 6, 7, 11 

hh) Vertragsrecht X  X 1, 9, 11 

b) Richtlinien des deutschen Presserates bei redaktionellen 
Tätigkeiten einhalten und praxisorientiert umsetzen 

 X X 5, 8, 11 

                                                           

1
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Ausbildungsrahmenplan 

Stand: 28.02.2020 

Rahmenlehrplan 

Stand: 13.12.2019 

Ausbildungsberufsbildposition Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr Lernfeld(er) 

1 – 18 19 – 36 1 2 3 

c) Genehmigungen für Medienproduktionen einholen und 
dokumentieren 

 X X 5, 8, 11 

d) bei mobilen Produktionen die einschlägigen Bestimmun-

gen der jeweiligen Versammlungsstättenverordnung be-
rücksichtigen 

X  X 1, 10 

 


